
Stand 12.07.2022

Maßstab 1:5.000

Dipl.-Ing. Thomas Sippel
Freier Stadtplaner BDA, SRL
Freier Landschaftsarchitekt

Ostendstraße 106
70188 Stuttgart

fon (0711) 411 30 38
e-mail: sippel@sippelbuff.de
www.sippel-buff-netzwerk.de

Netzwerk für Planung 
und Kommunikation

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
Eppingen - Gemmingen - Ittlingen
17. Änderung des
Flächennutzungsplans 2017
zum Bebauungsplan
"Erweiterung Kläranlage"
in der Kernstadt EppingenAusgangszustand

- Fläche für die Landwirtschaft
- Fläche für Ver- und Entsorgungs-
  anlagen (Abwasser)

Planungszustand

- Geplante Sonderbaufläche

LegendeLegende

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss durch den gemeinsamen 
Ausschuss der VG Eppingen-Gemmingen-Ittlingen 
§ 2 Abs. 1 BauGB am 20.01.2022

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
§ 2 Abs. 1 BauGB in Gemmingen am 17.02.2022
in Eppingen / Ittlingen am 18.02.2022

Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung
in Gemmingen am 17.02.2022
in Eppingen / Ittlingen am 18.02.2022

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
§ 3 Abs. 1 BauGB vom 21.02.2022

bis 14.03.2022
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden      
§ 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 BauGB vom 21.02.2022

bis 14.03.2022
Entwurfsbeschluss des gemeinsamen Ausschusses 
der VG Eppingen-Gemmingen-Ittlingen
einschließlich Offenlagebeschluss  am 17.05.2022

Ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung 
§ 3 Abs. 2 BauGB in Gemmingen am 25.05.2022
in Eppingen / Ittlingen am 27.05.2022

Entwurf mit Begründung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt vom 07.06.2022

bis 08.07.2022

Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 
sowie der Nachbargemeinden 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs.2 BauGB vom 07.06.2022

bis 08.07.2022

Feststellungsbeschluss der 17. Änderung des
Flächennutzungsplans durch den gemeinsamen 
Ausschuss der VG Eppingen-Gemmingen-Ittlingen am 27.07.2022

Genehmigung der 17. Änderung des
Flächennutzungsplans nach § 6 Abs. 1 BauGB am 13.10.2022

Ortsübliche Bekanntmachung am 11.11.2022

Ausfertigung:
für die Verwaltungsgemeinschaft Eppingen - Gemmingen - Ittlingen 

Eppingen, den 26.10.2022

_______________
Holaschke, 
Oberbürgermeister, 
Vorsitzender vVG Eppingen - Gemmingen - Ittlingen

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 
2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 
2022 (BGBl. I S. 674)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBl. S. 1802)

Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung vom 05.03.2010 
(GBl. 2010 S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 27 der Verordnung 
vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4)

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 
(GBl. 2000 S. 581, ber. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. 
Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098)

Denkmalschutzgesetz (DschG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
06.12.1983 (GBl. S. 797), zuletzt geändert durch Artikel 29 der Verordnung vom 21. 
Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4)

Wassergesetz (WG) des Landes Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. S. 389), 
in Kraft getreten am 01.01.2014, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1248)

Naturschutzgesetz (NatSchG) des Landes Baden-Württemberg in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.06.2015 (GBl. 585), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1250)

Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) des Landes 
Baden-Württemberg vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 908), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GBl. S. 1233, 1247) 

Abgrenzung des 
Geltungsbereichs

Fläche für die Landwirt- 
schaft (§ 5 (2) Nr. 9 BauGB)

Abgrenzung des 
Geltungsbereichs
Sonderbaufläche Zweckbestimmung
Erweiterung Kläranlage / 
Freiflächenphotovoltaikanlage
(§ 11 BauNVO)

SO
PV

Geltungsbereich FNP-Änderung

Fläche für Ver- und Entsorgungs-
anlagen (§ 5 (2) Nr. 4 BauGB)

Ü

Potentielle Ökokontoflächen

Überschwemmungsgebiet

Ü

Potentielle Ökokontoflächen

Überschwemmungsgebiet

SO
La

Sonderbaufläche Zweckbestimmung
Erweiterung Kläranlage /
Zwischenlager (§ 11 BauNVO)



 1 

 
 
 
 

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft  
Eppingen – Gemmingen – Ittlingen 
 

 
 
17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft  
im Parallelverfahren nach § 2 Abs.1 BauGB  
i.V.m. § 8 Abs. 3 BauGB  
zum Bebauungsplan „Erweiterung Kläranlage“ 
in der Kernstadt Eppingen 

 
 

 
 
Begründung 
 

 
Stand 12.07.2022 

 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Eppingen, Geschäftsbereich Städtebauliche Entwicklung 
Netzwerk für Planung und Kommunikation, Stuttgart 
 

   
   



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 auf Gemarkung Eppingen - Begründung 

 2 

Begründung zur 17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 
der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft in Eppingen 
 
Erfordernis der Planaufstellung / Änderungsanlass 
Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und so-
weit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und pri-
vaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Anlass der Planung ist zum einen das derzeit dringend vorhandene Erfordernis, qualifizierte 
Flächen für die Zwischenlagerung von Böden, gemischtkörnigen Böden, ungebundenen 
Tragschichten und Asphaltaufbrüchen vorzuhalten, die etwa bei Kanalauswechslungen, Ka-
nalsanierungen oder allgemein bei der Sanierung von Erschließungsanlagen anfallen.  

Ein weiterer Planungsanlass ist die Stromversorgung der städtischen Kläranlage, zu deren 
Zweck bereits ein Klärgas-Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 50 kW in-
stalliert ist. Es besteht im Sinne der Steigerung der eine energetischen Effizienz und vor dem 
Ziel der Nutzung erneuerbarer Energien die Überlegung, den Reststrombedarf teilweise über 
eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu decken. Hierzu wurde eine Studie in Auftrag gegeben, 
die zeigt, dass eine Anlage nicht nur wirtschaftlich betrieben werden, sondern auch jährlich 
mehrere Tonnen CO2 einsparen könnte.  

Ziel der Bauleitplanung ist damit die Weiterentwicklung der kommunalen technischen Infra-
struktur sowie die Nutzung regenerativer Energien für die kommunale Infrastruktur. 

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beiden Nutzungen sollen im Zuge des Be-
bauungsplanverfahrens „Erweiterung Kläranlage“ geschaffen werden.   

Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Eppingen –  
Gemmingen – Ittlingen sieht bislang nur eine eingeschränkte räumliche Entwicklungsoption 
am geplanten Standort in Form einer bislang nicht baulich ausgenutzten Versorgungsfläche 
vor. Deshalb soll dieser entsprechend der im Bebauungsplanverfahren vorgesehenen bauli-
chen Entwicklung im Parallelverfahren nach § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 8 Abs. 3 BauGB im 
Zuge einer 17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 geändert werden. 
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Räumlicher Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand der Siedlungsstruktur der Kernstadt Eppingen 
und umfasst Teile der sich im Eigentum der Stadt befindlichen Flurstücke 23765, 32725 so-
wie 32747. Der Geltungsbereich der Änderung des Flächennutzungsplans entspricht dem 
Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“ 
und umfasst eine Größe von ca. 0,8 ha. 
Der Plangeltungsbereich grenzt im Osten an die Bahngleise Richtung Heilbronn und Heidel-
berg. Im Norden wird das Plangebiet durch die B 293 begrenzt und im Westen durch den 
Gewässerrandstreifen der Elsenz. Im Süden grenzt das Plangebiet an die bestehende Klär-
anlage. 
 
Abbildung 1: Geltungsbereich der 17. Änderung des Flächennutzungsplans 
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Darstellung im rechtsgültigen Flächennutzungsplan 2017  
 

Der aktuelle Flächennutzungsplan 2017 für den Verwaltungsraum Eppingen (Eppingen, 
Gemmingen, Ittlingen), vom 26.02.2007, genehmigt am 28.06.2007, weist das Plangebiet 
teilbereichsweise als Versorgungsfläche, im größeren Teil jedoch als Fläche für die Landwirt-
schaft aus. Desweiteren stellt der Flächennutzungsplan den Auenbereich der Elsenz nördlich 
der Kläranlage eine T-Bandierung als Suchraum für Ausgleichsmaßnahmen dar.  
 
Abbildung 2: Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2017 vom 28.06.2007 
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Vorgesehene Darstellung in der 17. Änderung des  
Flächennutzungsplans 2017  
 
Im Zuge der Änderung ist vorgesehen, das derzeit weitestgehend als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellte Plangebiet in eine geplante Sonderbaufläche zu ändern. Entsprechend 
dem Nutzungszweck des im Parallelverfahren aufzustellenden Bebauungsplans wird das 
Sondergebiet gegliedert in die Zweckbestimmung Freiflächenphotovoltaikanlage im Süden 
und Zwischenlager im Norden.  

 

Abbildung 3: Vorgesehene Darstellung  
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Informationen zur derzeitigen Nutzung des Plangebietes 
 

Bestehende Nutzung und Merkmale innerhalb und angrenzend an  
den Plangeltungsbereichs 

Das Plangebiet wird derzeit durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung auf den frucht-
baren Böden der Elsenzaue auf nahezu ebener Fläche geprägt. Am Nordwestrand verläuft 
die Elsenz in einem linearen gestreckten Bachbett, welches durch Galeriegehölze begleitet 
wird. 

An den Plangeltungsbereich grenzt im Süden beidseits der Elsenz die vorhandene Kläran-
lage mit ihren baulichen Anlagen an, der Übergang zu den angrenzenden ackerbaulich ge-
nutzten Flächen im Geltungsbereich wird durch einen schmalen Ruderalstreifen charakteri-
siert.  

Im Südosten grenzt die Bahnstrecke Eppingen-Heidelberg bzw. Eppingen-Heilbronn an, wel-
che sich auf einer teils gehölzbestandenen Dammlage befindet. Zwischen der Bahntrasse 
und den landwirtschaftlichen Flächen verläuft parallel zur Bahntrasse ein teilbefestigter Feld-
weg.  

Im Norden des Plangebietes dominiert die Elsenztalbrücke der B 293 und bildet eine visuelle 
Grenze zu den sich nördlich anschließenden Flächen der Elsenzaue aus. 

 
Abbildung 4: Luftbild des Plangeltungsbereichs und des räumlichen Umfelds (Quelle: LUBW, 2021) 
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Abbildung 5: Bestandssituation in und angrenzend an das Plangebiet 
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Rechtliche Situation und Einordnung in die Bauleitplanung  
 

Landesentwicklungsplanung 2002 

Die Stadt Eppingen befindet sich in der Region Franken (Landkreis Heilbronn) und gehört 
zum Ländlichen Raum im engeren Sinne. Die Stadt liegt auf der Landesentwicklungsachse 
(Bretten) - Eppingen - Schwaigern - Leingarten - Heilbronn - Weinsberg - Obersulm - Bretz-
feld - Öhringen - Neuenstein/ Waldenburg/ Kupferzell - Untermünkheim - Schwäbisch Hall - 
Ilshofen - Crailsheim - (Feuchtwangen). 
 
Regionalplan Heilbronn - Franken 2020 

Im Regionalplan ist die Stadt Eppingen als Unterzentrum festgelegt und wird als Mittelzent-
rum vorgeschlagen. Die Kernstadt von Eppingen ist als Gemeindeteil mit verstärkter Sied-
lungstätigkeit (Siedlungsbereiche) ausgewiesen. 

In der Raumnutzungskarte liegt das Plangebiet außerhalb der als gewerbliche Bauflächen 
dargestellten Bestandssiedlungsstruktur, der Standort der Kläranlage ist in der Raumnut-
zungskarte lagerichtig als Symbol dargestellt. Die Fuge zwischen Kläranlagenstandort und 
der Brücke der B 293 wird als Vorbehaltsgebiet für Erholung (Plansatz 3.2.6.1) dargestellt. 
Der Regionalplan führt im Textteil hierzu aus: 

In den Vorbehaltsgebieten für Erholung sollen die natürlichen und kulturellen Erholungsvo-
raussetzungen in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den Belangen der 
landschaftlichen Erholungseignung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden, raumbedeut-
samen Maßnahmen ein besonderes Gewicht beizumessen. Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft und der räumliche Zusammenhang der Erholungsräume sollen er-
halten und regional bedeutsamen Kulturdenkmalen ein entsprechendes Umfeld bewahrt wer-
den. Sport- und Freizeiteinrichtungen sind möglich, soweit die Funktionen der landschaftsbe-
zogenen Erholung dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
 

Abbildung 6: Auszug aus Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 
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Eine Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebietes für Erholung wird nicht gesehen, da die für die 
Erholung wesentliche funktionale Wegeverbindung mit dem Elsenztalradweg auf der gegen-
überliegenden Seite der Elsenz gelegen ist und in diese nicht eingegriffen wird. Die Nutzung 
des vorhandenen landwirtschaftlichen Feldwegs zur Erschließung des Plangeltungsbereichs 
des Bebauungsplans bezieht sich lediglich auf eine Wegeverbindung, die für die siedlungs-
nahe Erholungsnutzung nur eine eingeschränkte Funktion besitzt, da sie aufgrund der Lage 
der Bahntrasse linear als Stichweg lediglich die nördlich angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen in der Aue der Elsenz erschließt. Desweiteren ist zu berücksichtigen, dass zwar das 
Landschaftsbild im Bereich des Geltungsbereiches des Bebauungsplans bereits durch die 
vorhandene Infrastruktur der Kläranlage wie auch durch das Brückenbauwerk der B 293 
durch technische Infrastrukturen vorgeprägt wird. 

Zudem liegt das Plangebiet auch teilweise innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz. In Plansatz 3.4.1 Abs. 5 (Z) des Regionalplans heißt es dazu: 

In den Vorbehaltsgebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz soll den Belangen der 
Hochwasserrückhaltung bei der Abwägung mit raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men ein besonderes Gewicht beigemessen werden. Die Bebauung und andere die Wasser-
rückhaltung beeinträchtigende Nutzungen sollen grundsätzlich unterbleiben. 

Die Darstellung des Vorbehaltsgebietes für den vorbeugenden Hochwasserschutz in der 
Raumstrukturkarte bezieht sich im Bereich des Plangebiets nur auf einen schmalen Streifen 
entlang der Elsenz und nicht auf den gesamten Querschnitt der Talaue bis zum Bahndamm. 
Ein Großteil der geplanten Sonderbaufläche liegt damit außerhalb des Vorbehaltsgebiets. 
Zudem wird auf Ebene des Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“ geregelt, welche Flä-
chen innerhalb des Plangebiet tatsächlich bebaubar sind. Dabei wird ein 10,0 m breiter Ge-
wässerrandstreifen berücksichtigt, der von Bebauung freizuhalten ist. Dieser eröffnet auch 
Möglichkeiten zur Optimierung des vorbeugenden Hochwasserschutzes. Weiterführende 
Maßnahmen können über das Plangebiet hinausgehend komplementär auf der gegenüber 
liegenden Uferseite vorgenommen werden, wo bereits heute in der Hochwassergefahren-
karte auch Überflutungsbereiche bei einem 10-jährigen Hochwasser vorhanden sind. 
 
 
Landschaftsplanerische Rahmenbedingungen 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Eppingen sind die nördlich der Kläranlage liegenden Flä-
chen innerhalb der Elsenzaue mit einer T-Bandierung versehen und damit als Suchraum für 
Ausgleichsmaßnahmen charakterisiert. Darauf aufbauend wurde im Jahr 2010 als Basis für 
die Umsetzung von Renaturierungsmaßnahmen eine Ausgleichsflächenkonzeption für die 
Elsenzaue zwischen Eppingen und Richen erarbeitet. Auch in diesem Rahmen wurden die 
Flächen nördlich der Kläranlage als potenzielle Flächen für Ausgleichsmaßnahmen darge-
stellt. Der Schwerpunkt der aufbauend auf der Konzeption umgesetzten Ausgleichsmaßnah-
men lag dann jedoch im Bereich nördlich des See Großer Brunnen und der Zuführung des 
Altenbieder Bachs zur Aufwertung der Aue in diesem Bereich. Dies auch weil die Flächen im 
Umfeld der Kläranlage bereits über den Bebauungsplan Oststadt II mit Entwicklungsflächen 
für die Kläranlage belegt waren und davon auszugehen war, dass hier Raum für weitere inf-
rastrukturelle Entwicklungen vorgehalten werden muss.  
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Abbildung 7: Ausgleichsflächenkonzeption für die Elsenz Stand 03.2010 
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Bestehendes Planungsrecht 

Das Plangebiet wird im südlichen Teilbereich durch den Plangeltungsbereichs des rechts-
kräftigen Bestandsbebauungsplans „Oststadt II“ aus dem Jahr 1996 überlagert   

Der Bebauungsplan „Oststadt II“ weist hier eine geplante Erweiterungsfläche für den Kläran-
lagenstandort aus, welche zur Einbindung in den Landschaftsraum mit einem Pflanzgebots-
streifen umgeben ist. Die in der Planzeichnung des Bebauungsplans aufgeführte Ausgleichs-
fläche wurde nicht umgesetzt, hier besteht weiterhin eine landwirtschaftliche Nutzung in 
Form einer ackerbaulichen Nutzung. 
 
Abbildung 8: Bestandsbebauungsplan Oststadt II / Überlagerung mit Bebauungsplan 
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Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Hochwasserschutz 
 

An das Plangebiet grenzt im Nordosten des Plangeltungsbereichs die Elsenz als Gewässer 
2. Ordnung an. 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb rechtskräftig festgesetzter Wasserschutzgebiete. Nörd-
lich der Elsenz bzw. hier nördlich der Scheuerlesstraße grenzt das Wasserschutzgebiet Ep-
pingen (BBR Kleinallmend, Brunnebruch und Bräunling) an.  

Das Plangebiet wird im Randbereich zur Elsenz durch das festgesetzte Überschwemmungs-
gebiet Elsenz überlagert. Ebenso existieren innerhalb dieser festgesetzten Flächen Bereich, 
welche in der Hochwassergefahrenkarte als Flächen dargestellt sind, die im Hochwasserfall 
bei einem HQ100 überflutet werden. 
 
Abbildung 9: Auszug Karte Wasserschutzgebiete / Hochwassergefahren (Quelle LUBW, 2021) 
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Schutzgebiete nach Naturschutzrecht / Natura 2000-Gebiete / Biotopverbund 

Innerhalb und angrenzend an das Plangebiet existieren keine Schutzgebiete nach dem Na-
turschutzrecht und keine Natura 2000-Gebietskulissen. 

Östlich des bahnparallel verlaufenden Feldwegs befindet sich ein kartiertes Biotop (Feldhe-
cke an der Kreuzung Bahnlinie / Bundesstraße bei Eppingen), in das jedoch nicht eingegrif-
fen wird. 

Strukturelemente bzw. über das NatSchG geschützte Streuobstbestände existieren innerhalb 
des Plangebietes nicht. 

Das Plangebiet liegt nicht in Kernflächen oder Suchräumen des landesweiten Biotopver-
bunds. 
 
Abbildung 10: Auszug Schutzgebietskulissen / Streuobsterhebung (Quelle LUBW, 2021 



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 auf Gemarkung Eppingen - Begründung 

 14 

 



Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen   
17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 auf Gemarkung Eppingen - Begründung 

 15 

Altlasten  

Kenntnisse über Altlasten / Altstandorte liegen nicht vor. 
 
Boden- und Kulturdenkmale 
Boden- und Kulturdenkmale sind innerhalb des Plangebietes nach aktuellem Sachstand 
der Stadt Eppingen nicht bekannt. 

 

Kampfmittel 

Von Seiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg wurde mit Datum vom 
27.09.2021 eine multitemporale Luftbildauswertung mit alliierten Kriegsluftbildern durchge-
führt.  

Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblind-
gängern innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. Nach jetzigem Kenntnisstand sind 
insoweit keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Diese Mitteilung kann je-doch nicht als Ga-
rantie der Kampfmittelfreiheit gewertet werden. 

 

Landwirtschaftliche Belange  

 

Wirtschaftsfunktionenkarte 

Aufgrund der hohen Bodenbonitäten besitzt das Plangebiet für die landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung eine sehr hohe Bedeutung. Dies auch aufgrund der Ortsnähe und der guten Er-
schließungsstruktur sowie der ebenen Bewirtschaftungsoption innerhalb der Elsenzaue. In 
der Wirtschaftsfunktionenkarte, welche die natürliche Bodengüte, die Bewirtschaftungsfakto-
ren und agrarstrukturelle Faktoren (bspw. Wegenetz, Grundstücksgrößen etc.) übergreifend 
zusammenfasst, wird das Plangebiet dementsprechend auch als Vorrangflur Stufe I darge-
stellt. Im Vergleich zur Gesamtstadt zeigt sich jedoch, dass diese Kategorisierung faktisch für 
alle Teilräume der Stadt Eppingen, welche sich auf den leicht hügelige offenen Kraich-
gauraum mit seinen durchweg hohen Bodengüten beziehen, gleichermaßen gilt. 

Flächenbilanzkarte 

Mit Blick auf die Flurbilanz ist festzustellen, dass der Plangeltungsbereich nicht in der Flurbi-
lanzkarte enthalten ist. 

Es liegen jedoch Daten aus der Bodenschätzung vor. Gemäß Heft 23 der LUBW (Stand 
2010) weisen die Böden im Plangebiet demnach basierend auf den Aussagen der Boden-
schätzkarte insgesamt mittel bis hochwertige Bodenfunktionen auf. 

Im Hinblick auf die durch den Bauleitplan erfolgende Flächeninanspruchnahme ist festzustel-
len, dass insgesamt ca.0,67 ha an ackerbaulich genutzten Flächen, in Anspruch genommen 
werden. Der Entzug dieser landwirtschaftlichen Flächen ist aufgrund der agrarstrukturellen 
Voraussetzungen als ein Eingriff darzustellen.  

In Bezug auf die in der Stadt Eppingen insgesamt landwirtschaftlich bewirtschafteten Flächen 
(5.435 ha, davon 4.903 ha Ackerflächen (Stand: 2020) durch 39 Haupterwerbs- und 57 Ne-
benerwerbsbetriebe (Stand: 2020) entspricht die Inanspruchnahme durch den Bauleitplan 
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rund 0,01 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen. In Bezug auf das Plangebiet sind die 
betroffenen Grundstücke ausnahmslos im Besitz der Stadt Eppingen. Eine Existenzgefähr-
dung des Betriebs des bisherigen Pächters durch den Verlust der Pachtflächen besteht nicht. 

Zudem ist zu berücksichtigen, dass bereits große Teile des Plangebietes mit bestehendem 
Planungsrecht zur Erweiterung der Kläranlage belegt sind und sich die zusätzliche Flächen-
inanspruchnahme hierbei nur auf den nördlichen Bereich des SO 2 bezieht, welcher eine Flä-
che von nur rund 0,32 ha umfasst. Darüber hinaus sind die Flächen nördlich angrenzend an 
den Bestandsbebauungsplan in diesem bislang als Ausgleichsflächen vorgesehen und wä-
ren damit ebenfalls bei Umsetzung des Bestandsbebauungsplans letztlich der Landwirtschaft 
entzogen worden. Die Ausgleichsfläche wurde jedoch bislang nicht hergestellt und wird nun 
flächenschonend für die landwirtschaftlichen Belange über das Ökokonto der Stadt Eppingen 
(Maßnahme „Offenlegung des Rohrbachs“) kompensiert. 

 
Abbildung 11: Wirtschaftsfunktionenkarte (Quelle: LEL, 2022) 
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Abbildung 12: Flächenbilanzkarte (Quelle: LEL, 2022) 

 
 
 

Belange der Bahn  

Östlich des Plangebiets verläuft die Bahnlinie Grötzingen – Eppingen – Heilbronn, die von 
der Deutschen Bahn AG bzw. der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH betrieben wird.  

Zwischen dem Bahngelände und der geplanten Sonderbaufläche befindet sich ein öffentli-
cher Weg. Das Bahngrundstück (Flurstück 32748) wird von der Planung nicht tangiert, eine 
Änderung von Bahnbetriebsanlagen ist nicht erforderlich. Die erforderlichen Abstände von 
baulichen Anlagen und Bepflanzungen innerhalb des Plangeltungsbereichs zum Bahnge-
lände bzw. den Bahnanlagen werden im Rahmen des Bebauungsplans „Erweiterung Kläran-
lage“ und der nachfolgenden Bauausführung berücksichtigt und eingehalten. 
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Der Änderung des Flächennutzungsplans zugrunde liegende  
städtebauliche und landschaftsplanerische Konzeption 
 
Grundsätzlich soll entsprechend der städtischen Planungen das Plangebiet zur Weiterent-
wicklung technischer Infrastrukturen dienen, die im Zusammenhang mit der Erweiterung der 
Kläranlage in Verbindung stehen. Neben diesem grundsätzlichen Nutzungsaspekte, wird das 
Plangebiet in zwei räumliche Teilbereiche aufgeteilt: 
 
Zum einen soll im südlichen Teil des Plangebietes angedockt an die bestehende Kläranlage 
(Belebungsbecken) eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen, welche für die Eigen-
stromversorgung der städtischen Kläranlage dienen soll. Die Freiflächenphotovoltaikanlage 
wird dabei typischerweise aus freistehenden Solarmodulen und entsprechender begleitender 
technischer Infrastruktur (Solarwechselrichter) bestehen. Zwischen und unter den Modulti-
schen wird eine Grünlandnutzung mit Mahd oder Beweidung entwickelt. 
 
 
Abbildung 13: Konzeptstudie Büro Willaredt (Stand Mai 2021) 
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Im nördlichen Teilbereich soll ein Zwischenlager errichtet werden für die Zwischenlagerung 
von Böden, gemischtkörnigen Böden, ungebundenen Tragschichten und Asphaltaufbrüchen, 
die etwa bei Kanalauswechslungen, Kanalsanierungen oder allgemein bei der Sanierung von 
Erschließungsanlagen anfallen. Das Zwischenlager wird dabei voraussichtlich vollversiegelt 
und wasserundurchlässig ausgeführt. Anfallendes Sickerwasser durch Niederschlag wird als 
Abwasser behandelt und kanalisiert abgeleitet. Das Zwischenlager wird durch maximal 5,0 m 
hohe Trennwände gegliedert und zu den Außenseiten hin abgeschottet. Ein Teil der Lager-
haltung wird zum Wetterschutz mit dreiseitig geschlossenen Überdachungen mit einer Höhe 
von maximal 10,0m versehen. 
 

Als grünordnerische Einbindung zum nördlich angrenzenden Landschaftsraum und zum Brü-
ckenbauwerk der B 293 hin ausgerichtet eine Pflanzung eines größeren Feldgehölzes vorge-
sehen. Hinzu kommt die Berücksichtigung eines die Elsenz begleitenden Gewässerrandstrei-
fens, welcher dazu genutzt werden soll, die bestehenden Gehölze entlang des Ufers zu er-
halten und darüber hinaus durch natürliche Sukzession einen gewässerbegleitender Auwald-
streifen zu entwickeln.  

 
 
Bedarfsnachweis 
 
Da es sich bei der Gebietsentwicklung um die Weiterentwicklung einer bestehenden kommu-
nalen Infrastruktur am Standort der Kläranlage handelt, ist der Bedarfsnachweis nicht nach 
dem Hinweispapier des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Würt-
temberg, Stand 15.02.2017 darzustellen, sondern ist anhand der erforderlichen infrastruktu-
rellen Entwicklung darzustellen: 

Grundsätzlich soll hierbei das Plangebiet für eine langfristige Entwicklung der technischen 
Infrastruktur der Kläranlage vorgehalten werden.  

Zum einen soll im südlichen Teil des Plangebietes angedockt an die bestehende Kläranlage 
(Belebungsbecken) eine Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen, welche für die Eigen-
stromversorgung der städtischen Kläranlage dienen soll. In der Kläranlage ist hierbei im Be-
stand bereits ein Klärgasblockheizkraftwerk mit 50 kW elektrischer Leistung zur Stromeigen-
nutzung installiert, die Freiflächenphotovoltaikanlage soll hier zur Reduzierung des Rest-
stromverbrauchs der Kläranlage herangezogen werden. Ziel der Planung ist damit die offen-
sive Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Strombedarfs einer kommunalen Inf-
rastruktur. Die Planung unterstützt hier unmittelbar die kommunalen und landesweiten Klima-
ziele. 

Das an die Freiflächenphotovoltaikanlage räumlich andockende Zwischenlager soll entwi-
ckelt werden zur Zwischenlagerung von Böden, gemischtkörnigen Böden, ungebundenen 
Tragschichten und Asphaltaufbrüchen, die etwa bei Kanalauswechslungen, Kanalsanierun-
gen oder allgemein bei der Sanierung von Erschließungsanlagen anfallen. Der Bedarf zur 
Entwicklung dieser Infrastruktur ergibt sich aus der Tatsache, dass nach VwV-Boden und 
DepV anfallende Baustoffe bei Baumaßnahmen vor Verwertung / Entsorgung hinsichtlich ei-
ner eventuellen Schadstoffbelastung zu untersuchen sind. Erst nach Kenntnis der Schad-
stoffparameter kann der Verwertung-/ Entsorgungsweg festgelegt werden, Angaben aus dem 
im Vorfeld gemachten Baugrundgutachten sind nur Richtwerte. Die jeweilige Untersuchung 
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kann dabei nicht in-situ erfolgen, sondern die Verordnung schreibt eine Haufwerksbeprobung 
vor; jeweils getrennt nach einzelnen Fraktionen bis zu jeweils max. Mengeneinheiten (i.d.R. 
500 m³). Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines Zwischenlagers für anfallende Baustoffe 
zur Haufwerksbeprobung. Die Erforderlich und der Bedarf der Planung ergibt sich aus der 
Tatsache, dass ein solches Zwischenlager bislang in der Stadt Eppingen nicht existent ist 
und gleichzeitig damit gerechnet werden kann, dass in den nächsten Jahren im Zuge diver-
ser Tiefbauarbeiten und auch im Zuge des Rückbaus der Gartenschau verstärkt zu bepro-
bende Stoffe anfallen werden. 

 

 

Abzusehende Umweltauswirkungen ausgehend von der  
17. Änderung des Flächennutzungsplans 
Die für die Flächennutzungsplanänderung relevanten Umweltauswirkungen sind im Umwelt-
bericht beschrieben. 

In diesem Zusammenhang wird zudem auf die vorliegenden Fachgutachten verwiesen. 

 

 
Alternativenprüfung 
 
Grundsätzlich mögliche Standortalternativen 

Da die Freiflächenphotovoltaikanlage der Eigenversorgung der Kläranlage dient, ist diese als 
standortgebunden anzusehen. Darüber hinaus dienen die für die Freiflächenphotovoltaikan-
lage vorgesehenen Flächen einer langfristigen Flächenvorhaltung, sollte die technische Infra-
struktur der Kläranlage noch erweitert werden müssen. 

Im Hinblick auf den Standort des Zwischenlagers wurde von Seiten der Verwaltung geprüft, 
ob neben dem in der Bauleitplanung enthaltenen Standort auch alternative Standorte im In-
nen- und Außenbereich möglich und aktivierbar sind. In der Standortprüfung spielte dabei 
auch eine Rolle, dass das Zwischenlager gut und ohne hohen Kostenaufwand an die zur Ab-
leitung des anfallenden Oberflächenwassers erforderliche Kanalisation angeschlossen wer-
den kann. In diesem Rahmen existieren jedoch im Innenbereich im Kontext bestehender ge-
werblicher Bauflächen keine adäquaten in kommunalem Eigentum befindlichen Flächen, im 
Außenbereich existieren ebenfalls keine vergleichbaren Standorte, welche im Vergleich zur 
Nähe der Kläranlage auf sehr kurzem Weg an die Kanalisation angeschlossen werden kön-
nen. Hinzu kam auch im Kontext des Standortes des Zwischenlagers die langfristig ausge-
richtete Überlegung, den Standort im Grundsatz auch als langfristige Entwicklungsoption für 
die Kläranlage vorhalten zu können. 
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Mögliche städtebauliche Entwicklungsalternativen am gewählten Standort 

Optimierung der Planung, Vermeidung unnötiger Eingriffswirkungen 

Sowohl die Freiflächenphotovoltaikanlage wie auch das Zwischenlager sind unmittelbar über 
den Feldweg an ein leistungsfähiges Straßennetz angebunden, insofern entstehen keine we-
sentlichen Erfordernisse zusätzlicher Erschließungsflächen und die vorgesehenen Nutzun-
gen können so im Hinblick auf den Flächenverbrauch effektiv und wirtschaftlich entwickelt 
werden.  

 

 
Fachgutachten 
 

Folgende Fachgutachten, die zu dem im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan „Er-
weiterung Kläranlage“ eingeholt wurden, liegen vor: 

- Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, roosplan, Backnang, Stand 
13.12.2021/16.05.2022 

 

 

Stuttgart, den 12.07.2022  Eppingen, den 12.07.2022 

Netzwerk für Planung und Kommunikation  Geschäftsbereich  

 Dipl.-Ing. Thomas Sippel  Städtebauliche Entwicklung 
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1. Aufgabenstellung 
 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es 
für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen und privaten Belange 
untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Für die kommunale Bauleitplanung schreibt § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) vor, dass eine 
Umweltprüfung durchgeführt werden muss, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen dieser Planung ermittelt, sowie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden. 
Der Umweltbericht ist ein gesonderter, selbstständiger Teil der Begründung (§ 2a BauGB), dessen 
wesentliche Inhalte und Handlungsanweisungen in der Anlage 1 zum BauGB (§ 2 Abs. 4 und § 2a) 
vorgegeben sind. 

Anlass der 17. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans 2017 der vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – Ittlingen ist zum einen das derzeit dringend vorhan-
dene Erfordernis, qualifizierte Flächen für die Zwischenlagerung von Böden, gemischtkörnigen Bö-
den, ungebundenen Tragschichten und Asphaltaufbrüchen vorzuhalten, die etwa bei Kanalaus-
wechslungen, Kanalsanierungen oder allgemein bei der Sanierung von Erschließungsanlagen an-
fallen.  

Ein weiterer Planungsanlass ist die Stromversorgung der städtischen Kläranlage, zu deren Zweck 
bereits ein Klärgas-Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 50 kW installiert ist. Es 
besteht im Sinne der Steigerung der energetischen Effizienz und vor dem Ziel der Nutzung erneu-
erbarer Energien die Überlegung, den Reststrombedarf teilweise über eine Freiflächenphotovolta-
ikanlage zu decken.  

 

 

2. Kurzdarstellung der Planinhalte  
(Punkt 1a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

2.1 Ziele der Flächennutzungsplanänderung 
Im Rahmen des Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“ ist die Weiterentwicklung der kommu-
nalen technischen Infrastruktur sowie die Nutzung regenerativer Energien für die kommunale Infra-
struktur geplant. Ziel ist die Ausweisung eines Sondergebiets. Dabei ist eine Teilfläche mit der 
Zweckbestimmung „Freiflächenphotovoltaikanlage“ und eine Teilfläche mit der Zweckbestimmung 
„Zwischenlager“ für Stoffe aus dem Betrieb der benachbarten Kläranlage, der städtischen Eigenbe-
triebe (u.a. Bauhof) sowie aus Baumaßnahmen der Stadt Eppingen vorgesehen. 

Da der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen 
– Ittlingen bislang am geplanten Standort nur für einen kleinen Teilbereich eine räumliche Entwick-
lungsoption als Versorgungsfläche vorsieht, soll dieser entsprechend der im Bebauungsplanver-
fahren vorgesehenen baulichen Entwicklung im Parallelverfahren nach § 2 (1) BauGB i.V.m. § 8 
(3) BauGB geändert werden. 
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2.2 Lage des Plangebiets 
Der räumliche Geltungsbereich der 17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 der vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft befindet sich am nordöstlichen Rand der Siedlungsstruktur der Kern-
stadt Eppingen und wird begrenzt: 

- im Osten von der Bahnstrecke Heilbronn - Heidelberg, 
- im Norden durch die B293, 
- im Westen durch den Gewässerrandstreifen der Elsenz, 
- und im Süden durch die bestehende Kläranlage. 

Der Geltungsbereich beinhaltet Teile der sich im Eigentum der Stadt befindlichen Flurstücke 
23765, 32725 sowie 32747 auf Gemarkung Eppingen. Der Geltungsbereich umfasst eine Größe 
von ca. 0,8 ha. 
 

Abb. 1: Geltungsbereich der 17. Änderung des Flächennutzungsplans 
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2.3 Art und Umfang des Vorhabens 
Im Rahmen der 17. Änderung des Flächennutzungsplans wird das derzeit weitestgehend als Flä-
che für die Landwirtschaft sowie in einem Teilbereich als Versorgungsfläche dargestellte Plange-
biet in eine geplante Sonderbaufläche geändert. (vgl. Abb. 2). 

 
Abb. 2: 17. Änderung des Flächennutzungsplans 

 

 

Festsetzungen zu Art und Umfang der Bebauung sowie zur grünordnerischen Einbindung werden 
auf Ebene des Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“ festgelegt. Für Aussagen zur Ver- und 
Entsorgung des Plangebiets wird ebenfalls auf den Bebauungsplan verwiesen. 



17. Änderung des Flächennutzungsplans 2017 – Umweltbericht            Seite  4 

3. Übergeordnete Planungen / Fachplanungen – Ziele des Umwelt-
schutzes, Umweltbelange (Punkt 1b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB) 

 

Regionalplan Heilbronn-Franken 2020 

In der Raumnutzungskarte des Regionalplans Heilbronn-Franken liegt das Plangebiet außerhalb 
der als gewerbliche Bauflächen dargestellten Bestandssiedlungsstruktur, der Standort der Kläran-
lage ist in der Raumnutzungskarte lagerichtig als Symbol dargestellt. Die Fuge zwischen Kläranla-
genstandort und der Brücke der B 293 wird als Vorbehaltsgebiet für Erholung (Plansatz 3.2.6.1) 
dargestellt. Der Regionalplan führt im Textteil hierzu aus: 

In den Vorbehaltsgebieten für Erholung sollen die natürlichen und kulturellen Erholungsvorausset-
zungen in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten werden. Den Belangen der landschaftlichen 
Erholungseignung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden, raumbedeutsamen Maßnahmen ein 
besonderes Gewicht beizumessen. Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft und 
der räumliche Zusammenhang der Erholungsräume sollen erhalten und regional bedeutsamen 
Kulturdenkmalen ein entsprechendes Umfeld bewahrt werden. Sport- und Freizeiteinrichtungen 
sind möglich, soweit die Funktionen der landschaftsbezogenen Erholung dadurch nicht beeinträch-
tigt werden. 

 
Abb. 3: Auszug aus dem Regionalplan Heilbronn-Franken (Quelle: RV Heilbronn-Franken 2021) 

 

Eine Beeinträchtigung des Vorbehaltsgebietes für Erholung wird nicht gesehen, da die für die Er-
holung wesentliche funktionale Wegeverbindung mit dem Elsenztalradweg auf der gegenüberlie-
genden Seite der Elsenz gelegen ist und in diese nicht eingegriffen wird. Die Nutzung des vorhan-
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denen landwirtschaftlichen Feldwegs zur Erschließung des Plangeltungsbereichs bezieht sich le-
diglich auf eine Wegeverbindung, die für die siedlungsnahe Erholungsnutzung nur eine einge-
schränkte Funktion besitzt, da sie aufgrund der Lage der Bahntrasse linear als Stichweg lediglich 
die nördlich angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen in der Aue der Elsenz erschließt. Deswei-
teren ist zu berücksichtigen, dass das Landschaftsbild im Bereich des Geltungsbereiches bereits 
durch die vorhandene Infrastruktur der Kläranlage wie auch durch das Brückenbauwerk der B 293 
durch technische Infrastrukturen vorgeprägt wird. 

Zudem liegt das Plangebiet auch teilweise innerhalb eines Vorbehaltsgebiets für den vorbeugen-
den Hochwasserschutz. In Plansatz 3.4.1 Abs. 5 (Z) des Regionalplans heißt es dazu: 

In den Vorbehaltsgebieten für den vorbeugenden Hochwasserschutz soll den Belangen der Hoch-
wasserrückhaltung bei der Abwägung mit raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen ein be-
sonderes Gewicht beigemessen werden. Die Bebauung und andere die Wasserrückhaltung beein-
trächtigende Nutzungen sollen grundsätzlich unterbleiben. 

Die Darstellung des Vorbehaltsgebietes für den vorbeugenden Hochwasserschutz in der Raum-
strukturkarte bezieht sich im Bereich des Plangebiets nur auf einen schmalen Streifen entlang der 
Elsenz und nicht auf den gesamten Querschnitt der Talaue bis zum Bahndamm. Ein Großteil der 
geplanten Sonderbaufläche liegt damit außerhalb des Vorbehaltsgebiets. Zudem wird auf Ebene 
des Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“ geregelt, welche Flächen innerhalb des Plangebiet 
tatsächlich bebaubar sind. Dabei wird ein 10,0 m breiter Gewässerrandstreifen berücksichtigt, der 
von Bebauung freizuhalten ist. Dieser eröffnet auch Möglichkeiten zur Optimierung des vorbeugen-
den Hochwasserschutzes. Weiterführende Maßnahmen können über das Plangebiet hinausge-
hend komplementär auf der gegenüber liegenden Uferseite vorgenommen werden, wo bereits 
heute in der Hochwassergefahrenkarte auch Überflutungsbereiche bei einem 10-jährigen Hoch-
wasser vorhanden sind. 

 

 

Flächennutzungsplan 

Der Flächennutzungsplan 2017 für den Verwaltungsraum Eppingen (Eppingen, Gemmingen, Ittlin-
gen), vom 26.02.2007, genehmigt am 28.06.2007, stellt das Plangebiet teilbereichsweise als Ver-
sorgungsfläche, im größeren Teil jedoch als Fläche für die Landwirtschaft dar.  
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Abb. 4: Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

 

 

Landschaftsplan 

Der im Zuge des Flächennutzungsplans fortgeschriebene Landschaftsplan stellt das Plangebiet als 
Fläche mit hohem Raumwiderstand dar. Dabei handelt es sich um Schonungs- und Sicherungsflä-
chen, die u.a. wertgebende landschaftliche Strukturelemente und zusammenhängende land-
schaftsökologisch hochwertige Bereiche mit hoher Diversität aufweisen. Im landschaftsplaneri-
schen Maßnahmenplan ist ein Großteil der Fläche zudem als potenzielle Ökokontofläche ausge-
wiesen. 

Darauf aufbauend wurde im Jahr 2010 als Basis für die Umsetzung von Renaturierungsmaßnah-
men eine Ausgleichsflächenkonzeption für die Elsenzaue zwischen Eppingen und Richen erarbei-
tet. Auch in diesem Rahmen wurden die Flächen nördlich der Kläranlage als potenzielle Flächen 
für Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. Der Schwerpunkt der aufbauend auf der Konzeption umge-
setzten Ausgleichsmaßnahmen lag dann jedoch im Bereich nördlich des See Großer Brunnen und 
der Zuführung des Altenbieder Bachs zur Aufwertung der Aue in diesem Bereich. Dies auch weil 
die Flächen im Umfeld der Kläranlage bereits über den Bebauungsplan „Oststadt II“ mit Entwick-
lungsflächen für die Kläranlage belegt waren und davon auszugehen war, dass hier Raum für wei-
tere infrastrukturelle Entwicklungen vorgehalten werden muss.  
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Geschützte Bereiche nach EU-Recht 

Schutzgebiete nach FFH-Status bzw. Vogelschutzrichtlinie befinden sich nicht innerhalb des Gel-
tungsbereichs der FNP-Änderung und im weiteren Umfeld des Plangebiets.  

 

Schutzgebietskulissen nach Naturschutzrecht 

Schutzgebiete nach Naturschutzrecht sind innerhalb des Geltungsbereichs und angrenzend nicht 
vorhanden.  

Östlich des bahnparallel verlaufenden Feldwegs befindet sich ein kartiertes Biotop (Feldhecke an 
der Kreuzung Bahnlinie / Bundesstraße bei Eppingen), in das jedoch nicht eingegriffen wird. 

 

Abb. 3: Schutzgebietskulissen (Quelle: LUBW, 2022) 

 

 

Bedeutung im Biotopverbund 

Das Plangebiet liegt nicht in Kernflächen oder Suchräumen des landesweiten Biotopverbunds.  

Strukturelemente bzw. über das NatSchG geschützte Streuobstbestände existieren innerhalb des 
Plangebietes nicht. 
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Abb. 6: Landesweiter Biotopverbund (Quelle: LUBW, 2022) 

 

 

Überschwemmungsgebiete  

An das Plangebiet grenzt im Nordosten des Plangeltungsbereichs die Elsenz als Gewässer 2. Ord-
nung an. 

Das Plangebiet wird im Randbereich zur Elsenz durch das festgesetzte Überschwemmungsgebiet 
Elsenz überlagert. Ebenso existieren innerhalb dieser festgesetzten Flächen Bereiche, welche in 
der Hochwassergefahrenkarte als Flächen dargestellt sind, die im Hochwasserfall bei einem HQ100 
überflutet werden. 

 

Lage in Wasserschutzgebieten 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb rechtskräftig festgesetzter Wasserschutzgebiete. Nördlich der 
Elsenz bzw. hier nördlich der Scheuerlesstraße grenzt das Wasserschutzgebiet Eppingen (BBR 
Kleinallmend, Brunnebruch und Bräunling) an. 
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Abb. 7: Überschwemmungsgebiet, Hochwassergefahren (Quelle: LUBW, 2021) 

 
 

Abb. 8: Wasserschutzgebietszonen (Quelle: LUBW, 2021) 
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Denkmalschutzrechtliche Aspekte 

Kenntnisse über Boden- oder Kulturdenkmale liegen derzeit nicht vor. 

 

Altlasten 

Kenntnisse über Altlasten / Altstandorte im Plangebiet liegen nicht vor. 

 

Kampfmittel 

Von Seiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg wurde mit Datum vom 
27.09.2021 eine multitemporale Luftbildauswertung mit alliierten Kriegsluftbildern durchgeführt.  

Die Luftbildauswertung hat keine Anhaltspunkte für das Vorhandensein von Bombenblindgängern 
innerhalb des Untersuchungsgebietes ergeben. Nach jetzigem Kenntnisstand sind insoweit keine 
weiteren Maßnahmen erforderlich. Diese Mitteilung kann jedoch nicht als Garantie der Kampfmit-
telfreiheit gewertet werden. 
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4. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Punkt 2 An-
lage zu § 2 (4) und § 2a BauGB) 

 

4.1 Grundlagen 
Naturräumliche Lage 

Das Untersuchungsgebiet befindet sich in der Großlandschaft der Neckar- und Tauber-Gäuplatten 
und im Naturraum Kraichgau, Untereinheit Eppinger Gäu, einem waldfreien, in der Topografie 
leicht gewellten Lößhügelland über dem Unteren Gipskeuper. Der Standort liegt in der Talaue der 
Elsenz. Diese durchzieht als Rückgrat des Landschaftsraums den Verwaltungsraum Eppingen und 
ist als übergeordnetes Biotopverbundelement innerhalb eines aufgrund der Bodenbonitäten zu-
meist sehr intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaftsraums anzusehen. 

 

Potentielle natürliche Vegetation 

Entsprechend der Karte der Potentiellen Natürlichen Vegetation von Baden-Württemberg (LUBW 
2013) ist für das Plangebiet ein Eichen-Eschen-Hainbuchen-Feuchtwald mit flussbegleitenden Au-
enwäldern anzunehmen.  

 

Topografie 

Der Plangeltungsbereich befindet sich in der Talaue der Elsenz und weist ein nahezu ebenes Ge-
lände auf. 

 

 

4.2 Schutzgüter (Belange gem. § 1, Abs. 6, Nr. 7a, c, d und § 1a BauGB) 

4.2.1 Arten und Biotope / Biologische Vielfalt / Biotopverbund 
Das Plangebiet wird derzeit intensiv ackerbaulich genutzt. Der Gewässerrandstreifen der Elsenz 
am westlichen Rand des Plangebiets ist durch eine nährstoffreiche, krautige Vegetation geprägt. 
Die im Uferbereich vorhandenen, einzelnen Gehölze befinden sich außerhalb des Geltungsbe-
reichs. 
Im Süden grenzt das Gelände der Kläranlage an. Entlang des dort vorhandenen Zauns befindet 
sich ein schmaler Ruderalstreifen mit Sträuchern und Brombeergebüsch. Im Osten des Plange-
biets entlang des Bahndamms verläuft ein Feldweg, der geschottert ist. Der Bahndamm ist zum 
Teil mit einer Feldhecke bewachsen, die als geschütztes Biotop kartiert ist. Der Bahndamm und 
das Biotop sind von der Planung nicht betroffen. 

In der Summe ist im Schutzgut Arten und Biotope für das Plangebietes nur eine geringe bis mitt-
lere Wertigkeit in der Ausgangssituation festzustellen. Gliedernde Landschaftselemente bzw. 
Landschaftsstrukturen mit Funktionen für den Biotopverbund sind nur randlich entlang der Elsenz 
vorhanden. 
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4.2.2 Boden 
Der geologische Untergrund besteht im Plangebiet laut geologischer Karte (GK50, LGRB 2021) 
aus der geologischen Einheit Auenlehm. 

Die Bodenkarte (BK50, LGRB 2021) weist für die Fläche Auengley und untergeordnet Braunen Au-
enboden-Auengley, der häufig kalkhaltig ist, aus.  

Für den Plangeltungsbereich liegen als Basis der Beurteilung der Wertigkeit der Schutzgutfunktio-
nen Daten aus der Bodenschätzung vor.Die Böden weisen gemäß Heft 23 der LUBW (Stand 2010) 
basierend auf den Aussagen der Bodenschätzkarten innerhalb des Plangebietes mittel bis hoch-
wertige Bodenfunktionen auf. 

 

4.2.3 Wasser / Grundwasser / Überschwemmungsgebiete 
An das Plangebiet grenzt im Nordosten des Plangeltungsbereichs die Elsenz als Gewässer 2. Ord-
nung an. 

Das Plangebiet wird im Randbereich zur Elsenz durch das festgesetzte Überschwemmungsgebiet 
Elsenz überlagert. Ebenso existieren innerhalb dieser festgesetzten Flächen Bereiche, welche in 
der Hochwassergefahrenkarte als Flächen dargestellt sind, die im Hochwasserfall bei einem HQ100 
überflutet werden. 

Die Umgebung des Plangebiets liegt laut Übersichtskarte der LUBW in der hydrogeologischen Ein-
heit der Jungquartären Flusskiese und Sande (Grundwasserleiter) sowie randlich in der Einheit 
des Gipskeupers / Unterkeupers (Grundwasserleiter/Grundwassergeringleiter im Wechsel).  

 

4.2.4 Klima / Luft 
Das Jahresmittel der Lufttemperatur beträgt im Raum Eppingen ca. 8,5° bis 9° C und wird damit 
der Wärmestufe „warm“ zugeordnet. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt ca. 800 mm. 

Im kleinklimatischen Sinne ist das Plangebiet als Offenlandklimatop anzusprechen. Für die Kaltluft-
produktion und Durchlüftung der südwestlich gelegenen Siedlungsgebiete hat die Fläche allerdings 
aufgrund der Barrierewirkung und verkehrlichen Belastung der B293 nur eine untergeordnete 
Funktion. 

 

4.2.5 Landschafts- und Ortsbild  
Der an das Plangebiet angrenzende Landschaftsraum der Elsenzaue wird aufgrund der hohen Bo-
denbonitäten überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzt und weist im Nahbereich wie auch in 
der Fernwirkung einen sehr transparenten offenen Charakter auf. Die Elsenztalbrücke nördlich des 
Plangebiets bildet eine visuelle Grenze zu den sich nördlich anschließenden Flächen in der Aue. 

Im Südwesten ist das Landschaftsbild durch die Siedlungsfläche von Elsenz geprägt. Das Plange-
biet ist aufgrund der Lage im offenen Landschaftsraum des Kraichgaus von umliegenden Hoch-
punkten in der Fernsicht indirekt und von der angrenzend verlaufenden Bundesstraße und dem 
umgebenden Landschaftsraum in der Nahsicht einsehbar. Das Landschaftsbild ist an dieser Stelle 
allerdings bereits durch die vorhandene Kläranlage vorgeprägt. 
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4.2.6 Mensch, Gesundheit und Erholung  
Innerhalb des Plangebiets existieren keine Anlagen der siedlungsnahen Erholungsnutzung. Der 
Feldweg im Südosten bleibt mit seiner Funktion als Wegeverbindung von der Ortslage in den 
Landschaftsraum erhalten. 

Im Hinblick auf die menschliche Gesundheit im Aspekt der Wohnnutzung liegt die nächstangren-
zende Wohnbebauung (Wohngebiet) in einem Abstand von ca. 450 m.  

 

4.2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter / Denkmalschutz 
Innerhalb des Plangebietes liegen nach derzeitigem Wissensstand keine denkmalgeschützten Kul-
turgüter, Flurdenkmale, bzw. vor- und frühgeschichtliche Fundstellen. 

Mit Ausnahme des landwirtschaftlichen Ertragspotenzials sind keine Sachgüter vorhanden.  

 

4.3 Landwirtschaft 
Nach § 1 (6) Nr. 8b BauGB sind die Belange der Landwirtschaft bei der Bauleitplanung zu berück-
sichtigen.  

Aufgrund der hohen Bodenbonitäten besitzt das Plangebiet für die landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung eine sehr hohe Bedeutung. Dies auch aufgrund der Ortsnähe und der guten Erschließungs-
struktur sowie der ebenen Bewirtschaftungsoption innerhalb der Elsenzaue.  

In der Wirtschaftsfunktionenkarte, welche die natürliche Bodengüte, die Bewirtschaftungsfaktoren 
und agrarstrukturelle Faktoren (bspw. Wegenetz, Grundstücksgrößen etc.) übergreifend zusam-
menfasst, wird das Plangebiet dementsprechend auch als Vorrangflur Stufe I dargestellt. Im Ver-
gleich zur Gesamtstadt zeigt sich jedoch, dass diese Kategorisierung faktisch für alle Teilräume 
der Stadt Eppingen, welche sich auf den leicht hügeligen, offenen Kraichgauraum mit seinen 
durchweg hohen Bodengüten beziehen, gleichermaßen gilt. 

In der Flächenbilanzkarte ist das Plangebiet nicht bewertet. 
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Abb. 9: Wirtschaftsfunktionenkarte (Quelle: LEL, 2022) 

 

Abb. 10: Flächenbilanzkarte Stadtteil Elsenz (Quelle: LEL, 2022) 
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4.3.1 Zusammenfassende Darstellung der Bestandsbewertung und Empfindlichkeit 
der Schutzgüter 

Zusammenfassend ist in Bezug auf die Bestandssituation folgende Gesamtbewertung darzustel-
len: 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von besonderer Bedeutung  

Schutzgut Boden Hochwertige Bodenfunktionen 

Schutzgut Wasser 
Hohe Wertigkeit aufgrund der Bodenfunktionen (Ausgleichs-
körper im Wasserkreislauf, Filter und Puffer), 
Überschwemmungsgebiet der Elsenz 

Schutzgut Landschaftsbild Lage im offenen Landschaftsraum, Einsehbarkeit der Fläche 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von allgemeiner Bedeutung  

Schutzgut Arten und Biotope Intensiv genutzte Ackerfläche 

Schutzgut Klima Fläche zur Kaltluftentstehung, jedoch beeinträchtigt 

Schutzgut Mensch, Gesundheit 
und Erholung 

für siedlungsnahe Erholungsnutzung nur eine geringfügige 
Bedeutung 

Schutzgut Kultur- und Sachgü-
ter keine Kultur- bzw. Bodendenkmäler bekannt 

Schutzgut Landwirtschaft Vorrangflur Stufe I 

 

4.3.2 Wechselwirkungen 
Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig 
in unterschiedlichem Maße. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sowie 
Wechselwirkungen aus Verlagerungseffekten und komplexe Wirkungszusammenhänge unter den 
Schutzgütern zu betrachten. Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushal-
tes, die Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen demnach ein stark vernetztes komplexes 
Wirkungsgefüge. 

Im Hinblick auf mögliche Beeinträchtigungen sind von Bedeutung: 

- Boden als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als Funktionsträger im Wasserkreislauf 
(Schutzgut Grundwasser) 

- Grundwasser als Lebensgrundlage des Menschen sowie von Tieren und Pflanzen 

- Einfluss des Bewuchses (Pflanzen) auf Kaltluftentstehung (Kleinklima) und Bewuchs als 
landschaftsprägender Faktor. 

In Bezug auf das Plangebiet sind insbesondere aufgrund der Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Boden und Wasser Wechselwirkungen zu erwarten. 
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5. Kompensationsmaßnahmen (Maßnahmen zur Vermeidung, Vermin-
derung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen) (Punkt 
2c Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

5.1 Schutzgut bezogene Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplans „Erweite-
rung Kläranlage“ festgesetzt. 

 
 

5.2 Darstellung der vorgesehenen plangebietsinternen Maßnahmen 
Pflanzgebot: 

Plangebietsinterne Kompensationsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplans „Erweite-
rung Kläranlage“ festgesetzt. 

 

 

6. Entwicklungsprognose bei Durchführung der Planung  
(Punkt 2b Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 

 

Die Entwicklungsprognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung wird nachfolgend 
schutzgutbezogen für die Ebene des Flächennutzungsplans abgeschätzt. Auf Ebene des Bebau-
ungsplans können erhebliche Umweltauswirkungen durch Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen sowie planexterne Kompensationsmaßnahmen bewältigt werden. 

6.1 Arten und Biotope / Biologische Vielfalt / Biotopverbund 

Baubedingte Auswirkungen: 

Die vorübergehende Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen bzw. Lebensräumen ist auf den 
Geltungsbereich der FNP-Änderung beschränkt und so gesehen den anlagebedingten Auswirkun-
gen zuzuordnen, da der gesamte Geltungsbereich während Bautätigkeiten gestört und im Hinblick 
auf die Errichtung der baulichen Anlagen nutzungsbezogen verändert wird. Durch die Bauarbeiten 
sind Beeinträchtigungen z. B. durch Maschinen, Erschütterungen oder Lärm zu erwarten. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Auswirkungen auf das Schutzgut Arten und Biotope ergeben sich durch die Inanspruchnahme der 
vorhandenen ackerbaulich genutzten Fläche. Durch die Inanspruchnahme der Flächen für die bau-
liche Entwicklung kann es im Zuge des Baus zu einem Verlust von Teilflächen kommen.  

Prognose der Umweltauswirkungen: geringe Erheblichkeit 
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Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge des Betriebs (also im Falle des ordnungsgemäßen Betriebs der Photovoltaik-Freiflächen-
anlage und des Zwischenlagers) kann es grundsätzlich zu Havarien oder Fehlnutzungen mit Aus-
wirkungen auf die vorhandenen Biotope kommen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: mittlere Erheblichkeit 

 

Auswirkungen auf besonders geschützte Arten: 

Eine mögliche Beeinträchtigung besonders sowie streng geschützter Arten im Sinne des § 44 
Abs. 1 BNatSchG wurde im Wege einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung vom 13.12.2021 
durch das Planungsbüro roosplan geprüft (vgl. Kap. 9.). Nach den Ergebnissen dieser Prüfung dro-
hen jedenfalls keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG, sofern Vermeidungsmaß-
nahmen bei der Bauausführung und dem Betrieb ergriffen werden.  

Prognose der Umweltauswirkungen: geringe Erheblichkeit 

 

6.2 Boden 

Baubedingte Auswirkungen: 

Im Rahmen der baulichen Tätigkeiten wird der Boden innerhalb des Geltungsbereiches vorrüber-
gehend befahren, bereichsweise abgetragen, zwischengelagert und teilweise wieder eingebaut. 
Dabei sind die einschlägigen Richtlinien wie z.B. vom Umweltministerium Baden-Württemberg; aus 
der Reihe Luft, Boden, Abfall „Erhaltung fruchtbaren und kultivierfähigen Bodens bei Flächeninan-
spruchnahmen“ zu beachten. Insbesondere Bodenverdichtungen sind soweit wie möglich zu ver-
meiden. Beeinträchtigungen des Bodens durch auslaufende Schadstoffe (Öle, Schmierstoffe, 
Treibstoffe u.a.) sind bei sachgerechter Wartung von Geräten und Maschinen sowie der Einhaltung 
sämtlicher Vorschriften und Richtlinien in der Regel ausgeschlossen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Im Zuge der Überplanung ist von Versiegelungen durch bauliche Anlagen für Gebäude, Erschlie-
ßungsflächen und bauliche Nebenanlagen auszugehen. Innerhalb dieser Flächen wird es in der 
Folge zu einem Totalverlust der natürlichen Bodenfunktionen mit einer erheblichen Eingriffswir-
kung kommen, welche weder plangebietsintern noch plangebietsextern durch entsprechende Maß-
nahmen ausgleichbar ist.  

Auf Ebene des Bebauungsplans sind deshalb Maßnahmen zu definieren um einerseits anfallenden 
Oberboden entsprechend wiederzuverwenden und andererseits durch einen schutzgutübergreifen-
den Ausgleich indirekt zu Verbesserungen im Schutzgut Boden beizutragen.  

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 
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Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Im Zuge der betriebsbedingten Auswirkungen besteht die grundsätzliche Gefahr, dass es aus dem 
Betrieb heraus zu Havarien mit Auswirkungen auf das Schutzgut Boden kommt. Zur Vermeidung 
werden deshalb im Bebauungsplan entsprechende Maßnahmen definiert. 

Prognose der Umweltauswirkungen: mittlere Erheblichkeit 

 

6.3 Wasser / Grundwasser / Überschwemmungsgebiete 

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der baulichen Tätigkeiten sind Beeinträchtigungen des Grundwassers durch auslaufende 
Schadstoffe (Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe u.a.) nie auszuschließen. Es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass Geräte und Maschinen sachgerecht gewartet, einschlägige Vorschriften und Richtli-
nien eingehalten werden, so dass Beeinträchtigungen des Grundwassers nicht zu erwarten sind. 
Eingriffe in das Grundwasser bzw. den Aquifer werden baubedingt nicht verursacht. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

In Oberflächengewässer wird durch die Planung nicht eingegriffen. Erhebliche Auswirkungen auf 
die angrenzend verlaufende Elsenz sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten bzw. werden durch 
im Bebauungsplan vorzusehende Maßnahmen vermieden. 

Aufgrund der Eingriffe in die vorhandenen Bodenfunktionen ergeben sich jedoch nachteilige Aus-
wirkungen im Hinblick auf den Verlust der Bodenfunktionen als Ausgleichsfunktion im Wasserkreis-
lauf und als Filter und Puffer gegenüber Schadstoffen in flächenmäßig gleichem Maße wie beim 
Schutzgut Boden (Quantitäten vgl. oben). 

Der Eingriff in das Schutzgut Wasser ist deshalb dennoch als erheblich zu bewerten. Im Hinblick 
auf den Ausgleich ergeben sich ebenso die gleichen Prämissen wie beim Schutzgut Boden.  

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Im Zuge der betriebsbedingten Auswirkungen besteht die grundsätzliche Gefahr, dass es aus dem 
Betrieb heraus zu Havarien mit Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser kommt. Zur Vermeidung 
werden deshalb im Bebauungsplan entsprechende Maßnahmen definiert. 

Prognose der Umweltauswirkungen: mittlere Erheblichkeit 
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6.4 Klima und Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber den Folgen           
des Klimawandels  

Baubedingte Auswirkungen: 

Die vorübergehende Inanspruchnahme der klimarelevanten Flächen ist auf den Geltungsbereich 
beschränkt und so gesehen den anlagebedingten Auswirkungen zuzuordnen, da der Geltungsbe-
reich während Bautätigkeiten teilweise verändert bzw. dauerhaft überbaut wird. Während der bauli-
chen Tätigkeiten sind keine klimatischen Auswirkungen zu erwarten. Die Belastung der Luft durch 
Staubentwicklung aus dem Baubetrieb kann in extremen Trockenzeiten zu Beeinträchtigungen füh-
ren, was durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden kann. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Durch die Bebauung des Sondergebiets wird in das beschriebene Offenlandklimatop mit unterge-
ordneter Bedeutung für die angrenzenden Siedlungslagen eingegriffen. Innerhalb des Plangebiets 
wird sich der Versiegelungsgrad durch die zukünftige Bebauung erhöhen, dadurch entstehen Barri-
eren für abfließende Kaltluft und Verschattungseffekte, wodurch das Kleinklima beeinflusst wird. 
Die klimatische Ausgleichsfunktion (Funktion zur Kaltluftproduktion) wird auf der Fläche jedoch zu-
mindest teilweise erhalten bleiben. In der Summe stellt sich im Kontext zum weiträumigen umge-
benden Landschaftsraum und der fehlenden kleinklimatischen Relevanz des Standortes für unmit-
telbar angrenzende Siedlungslagen im Schutzgut Klima nur eine unerhebliche Eingriffswirkung dar.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Mögliche Auswirkungen werden auf Ebene des Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“ geprüft.  

Prognose der Umweltauswirkungen: voraussichtlich unerheblich 

 

6.5 Landschafts- und Ortsbild  

Baubedingte Auswirkungen: 

Durch die baulichen Tätigkeiten wird die Landschaft vorübergehend visuell gestört und beeinträch-
tigt, wobei nachhaltige Auswirkungen nicht verursacht werden. Die Veränderung der baulichen Sil-
houette wird den anlagebedingten Auswirkungen zugeordnet. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 
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Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Die bauliche Entwicklung führt zu einer visuellen Beeinträchtigung des Landschaftsraums, die zu 
den bereits vorhandenen Beeinträchtigungen durch die benachbarte Kläranlage hinzukommen. Die 
Gehölzbestände außerhalb des Plangebiets stellen eine vorhandene grünordnerische Einbindung 
dar. Zur Sicherstellung einer Einbindung von baulichen Anlagen werden entsprechende Maßnah-
men auf Ebene des Bebauungsplans festgelegt. 

Prognose der Umweltauswirkungen: erheblich 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Es ist im Zuge des Betriebs nicht mit gegenüber den anlagenbedingten beschriebenen Wirkungen 
erweiterten Folgewirkungen zu rechnen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

6.6 Mensch, Gesundheit und Erholung  

Baubedingte Auswirkungen: 

Während der Bauphase wird es baustellenbedingt zu Staub- und Lärmimmissionen im Umfeld des 
Plangebiets kommen. Erhebliche Beeinträchtigungen der Siedlungslagen sind aufgrund der Entfer-
nung jedoch nicht zu erwarten.   

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

Anlagenbedingte Auswirkungen: 

Der Landschaftsraum, der in Anspruch genommen werden soll, weist für die siedlungsnahe Erho-
lungsnutzung nur eine geringfügige Bedeutung auf. Die vorhandene Wegeverbindung wird auf-
rechterhalten. Im Zuge der Planung werden keine für die siedlungsnahe Erholungsnutzung rele-
vanten Angebotsstrukturen in Anspruch genommen.  

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 
Betriebsbedingte Auswirkungen: 
Es ist im Zuge des Betriebs der Anlage nicht gegenüber den anlagenbedingten beschriebenen 
Wirkungen mit erweiterten Folgewirkungen zu rechnen. 

Prognose der Umweltauswirkungen: unerheblich 

 

6.7 Kultur- und sonstige Sachgüter / Denkmalschutz 
Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind nach aktuellem Kenntnisstand nicht zu sehen.  
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6.8 Landwirtschaft / Fläche 
Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen wer-
den; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung 
von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bo-
denversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese 
Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. In der Begründung 
ist in diesem Kontext die Erforderlichkeit der Planung dargelegt. 

Aufgrund der agrarstrukturellen Voraussetzungen ist der Entzug der landwirtschaftlichen Fläche 
durch die Planung als ein erheblicher Eingriff darzustellen. Die betroffenen Grundstücke sind je-
doch ausnahmslos im Besitz der Stadt Eppingen. Eine Existenzgefährdung des Betriebs des bis-
herigen Pächters durch den Verlust der Pachtflächen besteht nicht. 

Quantitativ bereitet die Änderung des Flächennutzungsplans durch die Darstellung einer Sonder-
baufläche eine zusätzliche Flächennutzung im Umfang von ca. 0,63 ha vor. Mit Blick auf das 
Schutzgut „Fläche“ als nicht vermehrbare Ressource ergeben sich damit grundsätzlich Eingriffswir-
kungen. Allerdings werden bei der Nutzung als Photovoltaikanlage im südlichen Teilbereich große 
Anteile der Fläche nicht überbaut, so dass eine künftige anderweitige Nutzung grundsätzlich mög-
lich bleibt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass bereits große Teile des Plangebietes mit bestehen-
dem Planungsrecht zur Erweiterung der Kläranlage (Bebauungsplan „Oststadt II“) belegt sind und 
sich die zusätzliche Flächeninanspruchnahme hierbei nur auf den nördlichen Bereich des SO 2 be-
zieht, welcher eine Fläche von nur rund 0,32 ha umfasst. Darüber hinaus sind die Flächen nördlich 
angrenzend an den Bestandsbebauungsplan in diesem bislang als Ausgleichsflächen vorgesehen 
und wären damit ebenfalls bei Umsetzung des Bestandsbebauungsplans letztlich der Landwirt-
schaft entzogen worden. Die Ausgleichsfläche wurde jedoch bislang nicht hergestellt und wird nun 
flächenschonend für die landwirtschaftlichen Belange über das Ökokonto der Stadt Eppingen 
(Maßnahme „Offenlegung des Rohrbachs“) kompensiert. 

 

6.9 Abzusehende Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterun-
gen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen 
Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes ent-
sprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 
vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbe-
dürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Mit der geplanten Ausweisung eines Son-
dergebietes wird vor dem Hintergrund des Abstandes des Plangebietes zur nächstangrenzenden 
Wohnbebauung dem genannten Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG entsprochen. 

Auf Ebene des Bebauungsplans wird zudem untersucht, ob durch das geplante Vorhaben zu er-
warten ist, dass Lärm, Staub oder Gerüche in prüfungsrelevantem Umfang auftreten. 
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6.10 Erzeugte Abfälle, Beseitigung, Verwertung 
Die im Bereich des Plangebietes zukünftig gelagerten Stoffe werden ordnungsgemäß entsorgt o-
der weiterverwendet werden. Darüber hinaus sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung entste-
henden Sonderabfallformen absehbar.  

Aussagen zur Entsorgung von im Plangebiet anfallendem unbelastetem Oberflächenwasser sowie 
anfallendem Schmutzwasser werden im Rahmen des Bebauungsplans getroffen. 

 

6.11 Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
(zum Beispiel durch Unfälle und Katastrophen) 
Risiken durch Unfälle oder Katastrophen mit möglichen Folgewirkungen auf die menschliche Ge-
sundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt sind nach heutigem Ermessen im Blickwinkel auf 
Unfälle und Katastrophen, die von außen aus auf das Plangebiet einwirken, nicht abzusehen. 

Risiken von Unfällen und Katastrophen, welche aus dem Plangebiet heraus auf das räumliche Um-
feld wirken könnten, bestehen nach aktuellem Kenntnisstand nicht, da im Betrieb kein Risikopoten-
zial abzusehen ist. 

 

6.12 Kumulierung mit den Auswirkungen benachbarter Plangebiete unter Berück-
sichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicherweise be-
troffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natürlicher 
Ressourcen 
Kumulierende Auswirkungen mit benachbarten Plangebieten sind derzeit nicht zu sehen. 

 

6.13 Eingesetzte Techniken und Stoffe 
Auf Ebene des Flächennutzungsplans können noch keine konkreten Aussagen zum Einsatz von 
Techniken und Stoffen getroffen werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass voraussichtlich 
allgemein häufig verwendete Techniken (Stand nach Regeln der Technik) und Stoffe angewandt 
bzw. eingesetzt werden. 

 

6.14 Prognose des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung 
Die Entwicklung des Umweltzustands bei Nicht-Durchführung der Planung ist entsprechend der 
heutigen Bestandsnutzung zu prognostizieren, im Rahmen derer das Plangebiet landwirtschaftlich 
bewirtschaftet wird. 
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7. Naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung 
Die naturschutzrechtlichen Bilanzierungen im Schutzgut Arten und Biotope und im Schutzgut Bo-
den erfolgen auf Ebene des Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“. 
 

7.1 Darstellung der vorgesehenen plangebietsexternen Maßnahmen, 
Plangebietsexterne Kompensationsmaßnahmen werden auf Ebene des Bebauungsplans „Erweite-
rung Kläranlage“ festgesetzt.  

 

 

8. Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Punkt 2d Anlage zu § 2 Abs. 4 
und § 2a BauGB) 

 

Grundsätzlich mögliche Standortalternativen 

Da die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage der Eigenversorgung der Kläranlage dienen soll, ist 
diese als standortgebunden anzusehen. Darüber hinaus dienen die für die Freiflächenphotovoltaik-
anlage vorgesehenen Flächen einer langfristigen Flächenvorhaltung, sollte die technische Infra-
struktur der Kläranlage noch erweitert werden müssen. 

Im Hinblick auf den Standort des Zwischenlagers wurde von Seiten der Verwaltung geprüft, ob ne-
ben dem in der Bauleitplanung enthaltenen Standort auch alternative Standorte im Innen- und Au-
ßenbereich möglich und aktivierbar sind. In der Standortprüfung spielte dabei auch eine Rolle, 
dass das Zwischenlager gut und ohne hohen Kostenaufwand an die zur Ableitung des anfallenden 
Oberflächenwassers erforderliche Kanalisation angeschlossen werden kann. In diesem Rahmen 
existieren jedoch im Innenbereich im Kontext bestehender gewerblicher Bauflächen keine adäqua-
ten in kommunalem Eigentum befindlichen Flächen, im Außenbereich existieren ebenfalls keine 
vergleichbaren Standorte, welche im Vergleich zur Nähe der Kläranlage auf sehr kurzem Weg an 
die Kanalisation angeschlossen werden können. Hinzu kam auch im Kontext des Standortes des 
Zwischenlagers die langfristig ausgerichtete Überlegung, den Standort im Grundsatz auch als 
langfristige Entwicklungsoption für die Kläranlage vorhalten zu können. 

 

Mögliche städtebauliche Entwicklungsalternativen am gewählten Standort 

Optimierung der Planung, Vermeidung unnötiger Eingriffswirkungen 

Sowohl die Freiflächenphotovoltaikanlage wie auch das Zwischenlager sind unmittelbar über den 
Feldweg an ein leistungsfähiges Straßennetz angebunden, insofern entstehen keine wesentlichen 
Erfordernisse zusätzlicher Erschließungsflächen und die vorgesehenen Nutzungen können so im 
Hinblick auf den Flächenverbrauch effektiv und wirtschaftlich entwickelt werden.  

 

Auf die Ausführungen des Umweltberichts zum Bebauungsplan (grünordnerische Grundin-
tention / Konzeption, Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung) wird verwiesen. 
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9. Fachgutachten 
Folgende Fachgutachten, die zu dem im Parallelverfahren aufgestellten Bebauungsplan eingeholt 
wurden, sind der Begründung der Flächennutzungsplan-Änderung beigefügt: 

- Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, roosplan, Backnang, Stand 13.12.2021/16.05.2022 

 

 

10.   Zusätzliche Angaben 

10.1 Wichtigste Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umwelt-
prüfung (Punkt 3a Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB) 
Die Beurteilung der Eingriffserheblichkeit und der Bestandssituation basiert auf eigenen Vor-Ort-
Erhebungen.  

Zur quantitativen Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wird zum Be-
bauungsplan eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erstellt, welche auf dem 
Bilanzierungsmodell der LUBW (Arten und Biotope und Boden) aufbaut und damit eine Kongruenz 
in den Bewertungsmaßstäben beinhaltet. 

 

10.2 Schwierigkeiten und Lücken bei der Zusammenstellung der Angaben  
Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich damit grundsätzlich nicht ergeben. 
Gleichwohl beruht ein Teil der Einschätzungen auf grundsätzlichen, subjektiven oder allgemeinen 
Annahmen. So können einzelne Auswirkungen hinsichtlich ihrer Reichweite oder Intensität heute 
noch nicht eindeutig beschrieben werden, eine zuverlässige Datenbasis ist nicht existent oder es 
wurde bislang noch keine Messmethode entwickelt.  

Zur quantitativen Beurteilung der Planung aus der Sicht von Natur und Landschaft wird zum Be-
bauungsplan eine naturschutzrechtliche Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung erstellt, welche auf dem 
Bilanzierungsmodell der LUBW (Arten und Biotope und Boden) aufbaut und damit eine Kongruenz 
in den Bewertungsmaßstäben beinhaltet. 

 

10.3 Geplante Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) (Punkt 3b Anlage zu § 2 
Abs. 4 und § 2a BauGB) 
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen werden im Rahmen des Be-
bauungsplans festgelegt. 
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11. Allgemein verständliche Zusammenfassung (Punkt 3c Anlage zu § 2
Abs. 4 und § 2a BauGB)

Der Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – 
Ittlingen wird entsprechend der im Bebauungsplan „Erweiterung Kläranlage“ vorgesehenen bauli-
chen Entwicklung im Parallelverfahren nach § 2 (1) BauGB i.V.m. § 8 (3) BauGB geändert (17. 
punktuelle Änderung).  

Das bisher als Fläche für die Landwirtschaft und teilbereichsweise als Versorgungsfläche ausge-
wiesene Plangebiet wird hierzu als Sonderbaufläche dargestellt.  

Aus umweltrelevanter Sicht sind in der Gesamtsicht die Eingriffswirkungen insbesondere im 
Schutzgut Boden und damit in der Relevanz auch im Schutzgut Landwirtschaft, durch die Inan-
spruchnahme der heute intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen im Plangeltungsbereich fest-
zustellen. Diese Eingriffswirkungen sind faktisch nicht ausgleichbar. Weitere wesentliche Eingriffs-
wirkungen liegen in den Schutzgütern Wasser und Landschaftsbild vor.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation erheblicher Umweltauswirkungen 
werden auf Ebene des Bebauungsplans „Erweiterung Kläranlage“ festgelegt. 

Stuttgart, 12.07.2022 
Dipl. Ing. Thomas Sippel 

Eppingen, 12.07.2022 
Geschäftsbereich
Städtebauliche Entwicklung Netzwerk für Planung 

und Kommunikation 
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Anlage 
Zusammenfassende Erklärung gem. § 10a (1) BauGB 

Die zusammenfassende Erklärung dient der Darstellung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berück-
sichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 

Anlass und Ziel der Planung - Aufstellung der FNP-Änderung 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB haben die Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, sobald und 
soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Dabei sind die öffentlichen 
und privaten Belange untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen. 

Anlass der Planung ist zum einen das derzeit dringend vorhandene Erfordernis, qualifi-
zierte Flächen für die Zwischenlagerung von Böden, gemischtkörnigen Böden, ungebun-
denen Tragschichten und Asphaltaufbrüchen vorzuhalten, die etwa bei Kanalauswechs-
lungen, Kanalsanierungen oder allgemein bei der Sanierung von Erschließungsanlagen 
anfallen.  

Ein weiterer Planungsanlass ist die Stromversorgung der städtischen Kläranlage, zu de-
ren Zweck bereits ein Klärgas-Blockheizkraftwerk mit einer elektrischen Leistung von 50 
kW installiert ist. Es besteht im Sinne der Steigerung der eine energetischen Effizienz 
und vor dem Ziel der Nutzung erneuerbarer Energien die Überlegung, den Reststrombe-
darf teilweise über eine Freiflächenphotovoltaikanlage zu decken. Hierzu wurde eine 
Studie in Auftrag gegeben, die zeigt, dass eine Anlage nicht nur wirtschaftlich betrieben 
werden, sondern auch jährlich mehrere Tonnen CO2 einsparen könnte.  

Ziel der Bauleitplanung ist damit die Weiterentwicklung der kommunalen technischen 
Infrastruktur sowie die Nutzung regenerativer Energien für die kommunale Infrastruktur. 

Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die beiden Nutzungen werden im Zuge des 
Bebauungsplanverfahrens „Erweiterung Kläranlage“ geschaffen.   

Da der Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Eppingen – Gemmingen – 
Ittlingen bislang nur eine eingeschränkte räumliche Entwicklungsoption am geplanten 
Standort in Form einer nicht baulich ausgenutzten Versorgungsfläche vorsieht, bestand 
das Erfordernis, diesen entsprechend der im Bebauungsplanverfahren vorgesehenen 
baulichen Entwicklung im Parallelverfahren nach § 2 (1) BauGB i.V.m. § 8 (3) BauGB zu 
ändern. 

 

Verfahrensablauf  

 Die Aufstellung der Änderung des Flächennutzungsplans erfolgte im Parallelverfahren 
begleitend zum Bebauungsplan mit örtlichen Bauvorschriften Nr. 750.064.00 „Erweite-
rung Kläranlage“ in Eppingen (Bebauungsplan im Regelverfahren mit Erstellung eines 
Umweltberichts). 
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Aufstellungsbeschluss: 

 

Der Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB erfolgte durch den gemeinsamen 
Ausschuss der vVG Eppingen-Gemmingen-Ittlingen am 20.01.2022, die Bekanntma-
chung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte nach § 2 Abs. 1 BauGB in der Gemeinde 
Gemmingen am 17.02.2022, in den übrigen Verbandsgemeinden am 18.02.2022. Auf die 
entsprechenden Sitzungsunterlagen wird verwiesen. 

 

 

Frühzeitige Beteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB: 

 

Die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung erfolgte in Gemmingen am 17.02.2022, 
in den übrigen Verbandsgemeinden am 18.02.2022. Die frühzeitige Beteiligung der Öf-
fentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte vom 21.02.2022 bis 14.03.2022 durch Ausla-
ge in den Verbandsgemeinden, die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. 
§ 2 Abs. 2 BauGB vom 21.02.2022 bis 14.03.2022 durch Versand der Unterlagen des 
Vorentwurfs. 

Die Anregungen flossen in die Weiterentwicklung der Vorentwurfsfassung zur Entwurfs-
fassung ein. 

  

 

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 (2)  
und § 4 (2) BauGB 

 

Der Entwurfsbeschluss einschließlich des Offenlagebeschlusses wurde im Rahmen des 
gemeinsamen Ausschusses der vVG Eppingen-Gemmingen-Ittlingen am 17.05.2022 
gefasst. Auf die entsprechenden Sitzungsunterlagen wird verwiesen. 

Die ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in 
Gemmingen am 25.05.2022, in den übrigen Verbandsgemeinden am 27.05.2022.  

Der Entwurf mit Begründung wurde nachfolgend gem. § 3 Abs. 2 BauGB in den Ver-
bandsgemeinden vom 07.06.2022 bis 08.07.2022 öffentlich ausgelegt. Zusätzlich wurden 
die Unterlagen für die Dauer dieses Zeitraums auf die Internetseiten der Stadt Eppingen 
sowie der Gemeinden Ittlingen und Gemmingen eingestellt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 
Nachbargemeinden nach § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs.2 BauGB erfolgte vom 
07.06.2022 bis 08.07.2022 durch Versand der Unterlagen des Entwurfs. 
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Fachgutachten 

Folgende Fachgutachten wurden zu dem parallel aufgestellten Bebauungsplan „Erwei-
terung Kläranlage“ eingeholt: 

- Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung, roosplan, Backnang, Stand       
      13.12.2021/16.05.2022
-    Kampfmittel Luftbildauswertung, Regierungspräsidium Stuttgart Kampfmittel-         
      beseitigungsdienst, Stuttgart, Stand 27.09.2021 (Veröffentlichung ist untersagt)

Auf das Fachgutachten als Anlage des Bebauungsplans wird verwiesen. 

Berücksichtigung der Umweltbelange 

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 BauGB 
wurden folgende Aspekte ermittelt: 

Übersicht der Eingriffswirkungen in die Schutzgüter (Auszug aus dem Umweltbericht 
zur 17. Änderung des Flächennutzungsplans)

Schutzgut Bestandsbewertung Eingriffsintensität 

Bereiche und Elemente mit Funktionen von besonderer Bedeutung 

Boden Hochwertige Bodenfunktionen erhebliche Eingriffswir-
kung 

Wasser Hohe Wertigkeit aufgrund der Boden-
funktionen (Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf, Filter und Puffer), 
Überschwemmungsgebiet der Elsenz 

mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage im offenen Landschaftsraum, 
Einsehbarkeit der Fläche 

erhebliche Eingriffswir-
kung  

Bereiche und Elemente mit Funktionen von allgemeiner Bedeutung

Arten und Biotope Intensiv ackerbaulich genutzte Flä-
che 

mittlere Erheblichkeit 

Klima Funktion zur Kaltluftentstehung, je-
doch beeinträchtigt 

unerheblich 

Mensch, Gesundheit 
und Erholung 

Für siedlungsnahe Erholungsnutzung 
nur eine geringfügige Bedeutung 

unerheblich 

Kultur- und Sachgüter keine Kultur- bzw. Bodendenkmäler 
bekannt 

unerheblich 

Landwirtschaft Vorrangflur Stufe I erhebliche Eingriffswir-
kung 
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Anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) 
 

Grundsätzlich mögliche Standortalternativen 

Da die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage der Eigenversorgung der Kläranlage die-
nen soll, ist diese als standortgebunden anzusehen. Darüber hinaus dienen die für die 
Freiflächenphotovoltaikanlage vorgesehenen Flächen einer langfristigen Flächenvorhal-
tung, sollte die technische Infrastruktur der Kläranlage noch erweitert werden müssen. 

Im Hinblick auf den Standort des Zwischenlagers wurde von Seiten der Verwaltung ge-
prüft, ob neben dem in der Bauleitplanung enthaltenen Standort auch alternative Stand-
orte im Innen- und Außenbereich möglich und aktivierbar sind. In der Standortprüfung 
spielte dabei auch eine Rolle, dass das Zwischenlager gut und ohne hohen Kostenauf-
wand an die zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers erforderliche Kanalisati-
on angeschlossen werden kann. In diesem Rahmen existieren jedoch im Innenbereich im 
Kontext bestehender gewerblicher Bauflächen keine adäquaten in kommunalem Eigen-
tum befindlichen Flächen, im Außenbereich existieren ebenfalls keine vergleichbaren 
Standorte, welche im Vergleich zur Nähe der Kläranlage auf sehr kurzem Weg an die 
Kanalisation angeschlossen werden können. Hinzu kam auch im Kontext des Standortes 
des Zwischenlagers die langfristig ausgerichtete Überlegung, den Standort im Grundsatz 
auch als langfristige Entwicklungsoption für die Kläranlage vorhalten zu können. 

 

Mögliche städtebauliche Entwicklungsalternativen am gewählten Standort 

Optimierung der Planung, Vermeidung unnötiger Eingriffswirkungen 

Sowohl die Freiflächenphotovoltaikanlage wie auch das Zwischenlager sind unmittelbar 
über den Feldweg an ein leistungsfähiges Straßennetz angebunden, insofern entstehen 
keine wesentlichen Erfordernisse zusätzlicher Erschließungsflächen und die vorgesehe-
nen Nutzungen können so im Hinblick auf den Flächenverbrauch effektiv und wirtschaft-
lich entwickelt werden.  

Im Hinblick auf die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen wurde auf einen im 
Zuge des Planungsprozesses angedachten plangebietsexternen Ausgleich zugunsten 
der Weiterführung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung verzichtet. Stattdessen ist 
vorgesehen auf Maßnahmen aus dem Ökokonto zurückzugreifen, welche Wert gebende 
landwirtschaftliche Flächen nicht beanspruchen (Trockenmauer im Gewann Bienhälde) 
bzw. nur teilweise beanspruchen (Renaturierung des Rohrbachs). 
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Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung 

Frühzeitige Beteiligung nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 (1) BauGB) gingen keine Stel-
lungnahmen ein. 

Im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Nachbargemeinden (§ 4 (1) BauGB) gingen Stellungnahmen mit wesent-
lichen abwägungsrelevanten Belangen ein, welche wie folgt im Zuge der Abwägungsent-
scheidung behandelt wurden: 

Regierungspräsidium Stuttgart 

- Hinweis auf Lage in Vorbehaltsgebieten für Erholung und für den vorbeugenden
Hochwasserschutz

o Anpassung der Begründung
o Verweis auf Verbreiterung des Gewässerrandstreifens auf 10,0 m auf

Ebene des Bebauungsplans
- Verweis auf den einzuhaltende Abstand von 20 m mit Hochbauten zur Bundesstraße

B 293
o Verweis auf Berücksichtigung im Bebauungsplanverfahren

Landratsamt Heilbronn 

- Hinweis auf die Belange der Landwirtschaft und die sehr guten landwirtschaftlichen 
Böden

o Verweis auf die Ausführungen zu den Belangen der Landwirtschaft in der 
Begründung

o Verweis auf das bestehende Planungsrecht und geringe zusätzliche Flä-
cheninanspruchnahme

- Hinweis zur EU-Wasserrahmenrichtlinie und der Bereitstellung eines 20 m breiten 
Gewässerentwicklungsstreifens

o Verweis auf Verbreiterung des Gewässerrandstreifens auf 10,0 m auf 
Ebene des Bebauungsplans zur Umsetzung gewässerökologischer Maß-
nahmen

Regionalverband Heilbronn-Franken 

- Hinweis auf Lage in Vorbehaltsgebieten für Erholung und für den vorbeugenden
Hochwasserschutz

o Anpassung der Begründung
o Verweis auf Verbreiterung des Gewässerrandstreifens auf 10,0 m auf

Ebene des Bebauungsplans
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Untere Verkehrsbehörde 
- Anregung zur Verbreiterung der Ein- und Ausfahrt im Bereich des Wegegrundstücks

23766/3 damit Begegnungsverkehr möglich wird und Rückstauungen auf den Bahn-
übergang vermieden werden

o Hinweis auf Planung und Umsetzung im zeitlichen Kontext zum Bau des
Zwischenlagers

Von weiteren TÖB / Behörden / Nachbarkommunen wurde Zustimmung zur Planung sig-
nalisiert bzw. keine Anregungen vorgebracht. 

Auf die ausführliche synoptische Abwägungstabelle mit Stand 09.05.2022 wird 
verwiesen. 

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden nach § 3 (2) 
und § 4 (2) BauGB 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung gem. § 3 (2) BauGB sind keine Stellungnahmen 
eingegangen. 

Im Zuge der Beteiligung der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 
der Nachbargemeinden (§ 4 (2) BauGB gingen Stellungnahmen mit wesentlichen abwä-
gungsrelevanten Belangen ein, welche wie folgt im Zuge der Abwägungsentscheidung 
behandelt wurden: 

Regierungspräsidium Stuttgart 

- Mobilität, Verkehr, Straßen: Verweis auf Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung
o Verweis auf Berücksichtigung im Bebauungsplanverfahren

Eisenbahn-Bundesamt 

- Hinweis, dass Flächen einer Eisenbahn des Bundes nicht überplant werden dürfen
o Verweis, dass keine entsprechenden Flächen überplant werden

Deutsche Bahn AG / Albtal-Verkehrsgesellschaft-mbH (AVG) 

- Verweis auf Stellungnahme der AVG zur frühzeitigen Beteiligung
o Verweis auf Berücksichtigung im Bebauungsplanverfahren

Von weiteren TÖB / Behörden / Nachbarkommunen wurde Zustimmung zur Planung sig-
nalisiert bzw. keine Anregungen vorgebracht. 

Auf die ausführliche synoptische Abwägungstabelle mit Stand 12.07.2022 wird 
verwiesen. 
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Feststellungsbeschluss  
 
Der Feststellungsbeschluss der Bauleitplanung erfolgte durch den gemeinsamen Aus-
schuss der vVG Eppingen-Gemmingen-Ittlingen am 27.07.2022. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans wurde mit Schreiben des Regierungspräsidi-
ums Stuttgart vom 13.10.2022 genehmigt. 

 

 

Gefert igt:  Eppingen, 24.10.2022 

Abteilung Stadtplanung 

gez. Maximilian von Versen 
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